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BiVo 
Probleme umfassend bearbeiten 
Verstehen und anwenden 
Erinnern 
 
BAF Betriebliche Aufgaben und Funktionen 
1.3 Organisation und Zustänmdigkeit 
 
1.3.2 Elektrotechnische Organisationen 
 

- Internationale Organisationen:  
 Internationale Elektrotechnische Kommis-

sion IEC,  
 Internationale Fernmelde Union ITU 

 

- Europäische Organisationen: 
 Europäisches Komitee für Elektrotechni-
sche  Normung CENELEC, 
 Europäische Normungsinstitut Fernmelde-

wesen ETSI 
 

- Schweizerische Organisationen: 
 electrosuisse/SEV,  
 Verband für Elektro-, Energie- und Infor-

mationstechnik, 
 Schweizerisches Elektrotechnisches Komi-

tee CES (Nationalkomitee der IEC),  
 Technische Komitees TK (u. a. TK 64), 

Schweizerischer Verband der Telekommu-
nikation asut,  

 Schweizerische Normenvereinigung SNV 
 
TD Technische Dokumentation 
4.3 Regeln der Technik 
 
4.3.1 Gesetze, Verordnungen, Normen 
 

Die Lernenden erklären die Zusammen-
hänge zwischen Gesetz, Verordnungen, 
Normen und ergänzenden Weisungen der 
Netzbetreiber. 

 
4.3.2 NIV 
 

Die Lernenden erklären den Inhalt und die 
Bedeutung der NIV und zeigen deren 
Verwendung auf. Die Lernenden. 

 
4.3.3 Gliederung der NIN 
 

Die Lernenden beschreiben die Gliede-
rung der Niederspannungs-Installations-
Norm (NIN) und erläutern im Grundsatz die 
Bedeutung der einzelnen Kapitel in Bezug 
auf die praktische Tätigkeit. 

 
4.3.4 Bestimmungen Erstellung, Betrieb und 

Unterhalt 
 

Die Lernenden erläutern und begründen 
die wesentlichen Bestimmungen der Nie-
derspannungs-Installations-Norm (NIN) für 
die Erstellung und den Unterhalt von 
elektrischen Installationen. 

 
4.3.5 Personen- und Sachenschutz 
 

 Die Lernenden erläutern und begründen 
die Bestimmungen der NIV und der NIN 
zum Schutz von Personen und Sachen. 

 
4.3.6 Prüfen elektrischert Anlagen 
 

 Die Lernenden erläutern die Bestimmun-
gen zum Prüfen von elektrischen Anlagen. 

 
4.3.7 Richtlinien für die Installation von Kommu-

nikationsanlagen (RIT) 
 

 Die Lernenden erläutern und begründen 
Richtlinien, welche bei informations- und 
kommunikationstechnischen Anlagen an-
gewendet werden (RIT). 

 
BET Bearbeitungstechnik 
2.1 Werkstoffe 
 

2.1.2 Thermisches Verhalten 
 

- Schmelzpunkt 
- Siedepunkt 
- Hitzebeständigkeit 
- Wärmekapazität 
- Wärmeleitfähigkeit 
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13 Regeln der Technik 
13.9 Leiter und Leitungen 
13.9.1 Kennzeichnung der Leiter und Leitungen 
 

TN-S 

Ergänzen Sie die fehlenden Verbindungen und Bezeichnungen. Als Erder ist ein Fundamenterder zu 
verwenden. Alle Leiterfarben sind richtig zu wählen. 
 
 
 

 
 

 
Was bedeutet TN-S:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Wichtige Vorschriften: 
 
 
 
 

 

Bild 11.7.4

L1 L2 L3 N PE
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TN-C 

Ergänzen Sie die fehlenden Verbindungen und Bezeichnungen. Als Erder ist ein separater Erder im Be-
tonfundament (zB. Bandereder) einzuzeichnen. Alle Leiterfarben sind richtig zu wählen. 
 
 
 

 
 

 
Was bedeutet TN-C: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Wichtige Vorschriften: 
 
 
 
 
 
 

 

L1 L2 L3 PEN

Bild 11.7.3
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13.9.2 Kurzzeichen der Leiter und Leitungen 
Tabelle der wichtigsten Kurzzeichen für Leiter und Kabel nach schweizerischen Gegebenheiten. 
In der NIN unter 5.2.1.2.2 wird auf die möglichen Arten der Leiter und Leitungen hingewisen. 
 

Kurz- 
zeichen 

Bemerkungen und Erläuterungen 

B Baumwolle 

F Fassungsadern 

G Gummi 

J Jute 

P Papier 

Pb Bleimantel 

S Seide 

T Thermoplast 

 

Kurz- 
zeichen 

Bemerkungen und Erläuterungen 

a Armiert 

c Korrosionsbeständig 

d Doppelt 

f Flach 

i Imprägniert 

k Kältebeständig 

l Leicht 

r Rund 

t Torquiert (verdrillt) 

v Verstärkt (elektrisch oder mechanisch) 

w Wärmebeständig 
 

 
Bild Tdlr 
 

 

Bild GrBB 
 

 

Bild Tlf 
 

Bild Gdv 
 

 

 

 
Beispile 1: Was bedeutet die Abkürzung Tdlr? 
 

T  
d  
l  
r  

 

Beispile 1: Was bedeutet die Abkürzung GrBB? 
 

G  
r  
B  
B  

 

Beispile 1: Was bedeutet die Abkürzung Tlf? 
 

T  
l  
f  

 

Beispile 1: Was bedeutet die Abkürzung Gdv? 
 

G  
d  
v  
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13.9.3 Zulässige Temperaturen der Leiter und Leitungen 
 
Tabelle der Höchstzulässigen Temperaturen 
an der Leiteroberfläche 
 

Kurzzeichen Isolierstoff 
Betrieb 

[°C] 
Kurzschluss 

[°C] 

PVC Polyvinylchlorid, Thermoplast 70 150 

VPE Vernetztes Polyethylen 90 250 

EPR Äthylen-Propylen-Kautschuk 90 250 

PUR Schlauchleitung mit Polyurethan 60 150 

Mineral mit PVC Schutzhülle 70 150 

Mineral nicht in Kontakt mit brennbaren Stoffen 105 150 

  
NIN 

5.2.3.1.1.4 
NIN 

5.2.1.2.3.4 
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13.9.4 Bemessung der Rohre 
 
Tabelle 5.2.1.3.5 Bemessung der Rohre 
 
            

Rohrdurchmesser in mm maximale Anzahl isolierter Leiter 
M-Gewinde Querschnitt der Leiter in mm2 

Rohr Nr. mini- 
mal 

DN di 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 
16 9,5 3 (5) 3 2 1           
20 13 7 (9) 5 3 2 1 1       
25 18 13  8 4 3 3 1 1 1   
32 24    7 5 4 2 2 1 1 
40 31      7 5 5 3 2 2 
50 39        7 7 5 5 3 
63 51            7 7 7 

 
() Leiterzahl für AP verlegte Rohre 
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13.9.5 Rohrbeschriftungen 
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13.9.6 Verlegearten 
 
Ordnen Sie den nachfolgenden Verlegearten die entsprechenden Kurzzeichen der Referenzverlege-
arten zu und beschreiben Sie stichwortartig die dargestellten Verlegeart. 
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13.9.7 Strombelastbarkeit 
 
Zur Erhaltung der Lebensdauer der Leiter und zum Brandschutz dürfen Kabel und Leitungen 
nur mit einem begrenzen Strom betrieben werden. Die Bestimmung der Strombelastbarkeit 
kann mit folgenden 7 Schritten bestimmt werden: 
 

1. Bemessungsstrom 
 
Welcher Strom muss über die Leitung übertragen werden können? 
Der Bemessungsstrom steht in Abhängigkeit der angeschlossenen 
Verbraucher, z.B. eines Motors, Steckdose, Kochherd etc.  
 
 
 

2. Häufung (NIN 5.2.3.1.1.8.3) 
 
Je mehr Kabel im gleichen Kabelkanal / Trasse verlegt werden, 
umso mehr erwärmen sich diese gegenseitig. Berücksichtigt 
werden nur Kabel, die voll belastet sind. Um dies in der Quer-
schnittswahl zu berücksichtigen, wird ein Faktor für die Häufung 
kH, gemäss nebenstehender Tabelle, in die Berechnung mit ein-
gebracht. Für Kabel mit weniger als 30% Belastung kann der 
Häufigkeitsfaktor kH vernachlässigt werden. Beispielsweise bei 
Steuerleitungen und Thermostatenleitungen.  
 
Daraus erfolgt:   

 

 
 
Ein Versuch verdeutlicht dies: 
In einem Installationskanal werden 10 PVC-Kabel à 1.5mm2 zu 100% 
belastet. Bei einer Verlegeart von B2 würde dies bedeuten mit ______A. 
Nach ca. 5-10min. erreichen die Leiter ihre höchst zulässige Betriebstem- 
peratur von 70°C. Mit der Wärmebildkamera kann deutlich erkannt werden, 
dass die Oberflächentemperatur im Kanal mit zehn anderen Kabeln, rund 
60°C beträgt und somit wesentlich höher liegt als das einzelne Kabel im 
andern Kanal mit ca. 34°C. 
 

   

Installationskanal 
30/60mm 
mit 10 Kabel à 1.5mm2 

Installationskanal 
30/60mm 



 
TD TECHNISCHE DOKUMENTATION   Seite 13 

13  REGELN DER TECHNIK   
9 LEITER UND LEITUNGEN   
    

 

www.ibn.ch 28. August 2017 

Version 3 
 

 
Gemäss NIN Compact 5.2.3.1.1.15.5 kann man ein 1.5mm2 Cu-Kabel in Installationskanal (B2) 
verlegt, mit 16 A absichern. Im Versuch wird das Kabel mit etwas mehr als 15 A belastet. 
 

  
 

  
 
Im linken Bild sieht man, dass die Häufung von mehreren Kabel die Wärmeabfuhr zusätzlich 
vermindert, wodurch sich die Kabel schneller erwärmen. 
 
Beim rechten Bild wird das Kabel ohne Häufung weniger stark erwärmt, was einer korrekten 
Dimensionierung entspricht. 
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3. Gleichzeitigkeit (NIN 5.2.3.1.1.14) 
 
Werden die Kabel im gleichen Kabelkanal, Rohr oder Trasse nicht alle 
gleichzeitig belastet, können diese besser auskühlen. 
 
Daraus erfolgt:   

 
Im Wohnungsbau, wo kaum alle Geräte wie Tumbler, Kochherd, und 
Beleuchtung gleichzeitig eingeschaltet sind, kann der Leitungsquerschnitt 
angepasst werden.  
 
In Industrie- und Gewerbebauten muss die Elektro-
fachkraft genau abklären welche Gleichzeitigkeit zu 
erwarten ist. Siehe Fachteil F3.1 Tabelle 3.1.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Umgebungstemperatur (NIN 5.2.3.1.1.12) 
 
Die in den Tabellen angegebene Strombelastbarkeit gilt  
für 30 °C. Weicht die Umgebungstemperatur von 30 °C ab, 
muss die Strombelastbarkeit mit dem Umrechnungsfaktor 
für Umgebungstemperatur angepasst werden: 
 
 
Daraus erfolgt bei höherer Temperatur:  

 

 
 
 
 
 
  

Temperatur Faktor  kT

PVC VPE, EPR

10 °C 1.22 1.15

20 °C 1.12 1.08

30 °C 1 1

40 °C 0.87 0.91

50 °C 0.71 0.82

60 °C 0.51 0.71



 
TD TECHNISCHE DOKUMENTATION   Seite 15 

13  REGELN DER TECHNIK   
9 LEITER UND LEITUNGEN   
    

 

www.ibn.ch 28. August 2017 

Version 3 
 

5. Verlegeart (NIN 5.2.3.1.1.7.1) 
 
Je mehr ein Kabel in wärmedämmendes Material eingebettet ist, umso weniger Wärme kann 
an die Umgebung abgegeben werden. Für die Verlegungsart gilt das Leitungsstück mit der 
ungünstigsten thermischen Eigenschaft. Berücksichtigt werden Leitungslängen ≥ 1m. 
Als Ausnahme gilt wärmedämmender Stoff. 
 
 
Hier ist die massgebende Distanz ≥ 0.2 m. 
 
 
 
 
 
 
Daraus erfolgt bei weniger Wärmedämmung:  

 

 
 
 
 
 
 

6. Anzahl Leiter (NIN 5.2.3.4) 
 
Je nach Anzahl belasteter Leiter im gleichen Kabel ergeben 
sich andere Tabellenwerte für die Strombelastbarkeit. Der 
Neutralleiter wird nur berücksichtigt bei starken Oberschwin-
gungen oder unsymmetrischer Belastung. 
 
  2 belastet Drähte (L-N) oder  
 
  drei belastete Drähte (3L) 
 
 
 
Daraus erfolgt bei mehr belastete Leiter pro Leitung:  
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7. Höchste Betriebstemperatur des Leiters (NIN 5.2.3.1.1.4) 
 
Je nach Isolationsmaterial halten die Leiter verschie-
dene Temperaturen aus. Die in den NIN-COMPACT 
aufgeführten Tabellen für die Strombelastbarkeit be-
ziehen sich auf PVC, Leitertemperatur 70 °C und Um-
gebungstemperatur 30 °C. 
 
 
Daraus erfolgt dass bei VPE und EPR-Leitungen:  

 

 
 
 
 

8. Formel zur Strombelastbarkeit 
 
Aus den beschriebenen Punkte kann folgende Formel abgeleitet werden: 
 
 
 

� =
�������		��
� ∙ ���������������	����
�

�ä�����	 ∙ ��������������
�
=
�� ∙ � 

�! ∙ �"
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Beispiel 1: 
Drehstrommotor mit Bemessungs-Stromstärke IB = 38A. Installation: 
PVC-Kabel 3L+PE, Montage direkt auf eine Wand. T 30°C. Gesucht: 
Nächst höhere Strombelastbarkeit und Querschnitt des Leiters. 
 
 
 

kT =  kH =  kG =  Verlegeart =  Belastete Leiter =  

 
 
 
 
 
 
Beispiel 2: 
Kochherd mit Bemessungs-Stromstärke IB = 13.3A. Installation: Drähte 
3LNPE, Rohr in wärmegedämmter Wand. T 40°C. Gesucht: Nächst 
höhere Strombelastbarkeit und Querschnitt des Leiters. 
 
 
 
 
 
 

kT =  kH =  kG =  Verlegeart =  Belastete Leiter =  

 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 3: 
Ein PVC Kabel 3LNPE ist in einem Installationskanal mit 6 weiteren 
Kabel verlegt. Bis auf ein Steuerkabel haben alle Kabel eine ver-
gleichbare Belastung. Über das Kabel wird ein Verbraucher mit 
16.5A versorgt. Die Kabel sind nicht alle gleichzeitig belastet. 
Gesucht ist der Querschnitt des Leiters. 
 
 

kT =  kH =  kG =  Verlegeart =  Belastete Leiter =  
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9. Faustformel für Wohnungsbau 

 
Für die einfache und schnelle Querschnittbestimmung für Installationen im Wohnungsbau 
kann unter folgenden Bedingungen diese Tabelle angewendet werden. 
 
Bedingt: 

- Der Leiter wird über die vorgeschaltete Sicherung bestimmt 
- Cu Leiter Drähte oder Kabel mit PVC Isolation 
- Umgebungstemperatur von nicht mehr als 30°C 
- Verlegeart B1, B2 und keine Häufung und keine Wärmedämmung 

 

 
 
 
 

A 

mm2 
         

 

A 
10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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13.9.8 Querschnitte nach Verlegearten 
 

Strombelastbarkeit bzw. Wahl des Anschlussüberstromunterbrechers nach NIN Tabelle 
5.2.3.1.1.15.5 und für Verlegearten nach NIN Tabelle 5.2.3.1.1.9, PVC-Isolierung, drei belastete 
Kupferleiter mit einer Leitertemperatur von 70°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C. 
 

A1 A1 B1 B1 B1 B2 B2 C C 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Aderleitung in 
Rohr  mit Wär-
medämmung 

Kabel in Rohr 
mit Wärme-
dämmung 

Aderleitung in 
Rohr auf Holz-

wand 

Aderleitung in 
Rohr auf Holz-

wand 

Aderleitung in 
Rohr in Beton 

oder Mauerwerk 

Kabel in Rohr in 
Beton oder 
Mauerwerk 

Kabel in Installa-
tionskanal 

Ein- oder mehr-
adriges Kabel 
auf Holzwand 

oder Mauerwerk 

Kabel in 
Kabelwanne 
nicht gelocht 

 

Maximaler 
Anschlussüberstrom- 

unterbrecher 
nach Verlegeart 

 

Polleiter 
Aussenleiter 

L1-L2-L3 
 

Leistungs- 
und 

Lichtstrom-
kreise 

PEN- 
Leiter 

Neutralleiter 
Mittelpunkt-

leiter 

Schutz- 
leiter 

Erdungs- 
leiter 

 
 
 

Schutz-
potential-

aus-
gleichs- 

leiter 
 

SPA 

SPA-
Leiter 

mit Ver-
bindung 
zur Blitz-
schutz-
Anlage 

 

   
Haus- 

Zuleitung 
 

Haus- 
Zuleitung 

Haus- 
Zuleitung 

   

(in Wärme-
dämmung) 

(in Beton) 
(auf 

Wand) 
5.4.3.4 

5.4.3.4 
5.2.3.7 

5.2.3.7 
5.2.4.3 

5.4.3.1.2 
5.4.2.3 

5.4.2.3 5.4.4.1 5.4.4.1 

[A] [A] [A] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] 

A1 A2 B1 B2 C        

13 13 16 16 16 1,5   1,5 1,5 16 6 10 

16 16 20 20 25 2,5   2,5 2,5 16 6 10 

20 20 25 25 32 4 4  4 4 16 6 10 

32 25 32 32 40 6 6 10 6 6 16 6 10 

40 40 50 40 50 10 10 10 10 16 6 10 

50 50 63 63 63 16 16 16 16 16 10 

63 63 80 80 80 25 25 16 25 16 25 16 16 10 

80 80 100 100 100 35 35 16 35 16 35 16 16 10 

100 100 125 100 125 50 50 25 50 25 50 25 25 16 

125 125 160 125 160 70 70 35 70 35 70 35 35 16 

160 125 200 160 200 95 95 50 95 50 95 50 50 16 

160 160 225 200 250 120 120 70 120 70 120 70 50 16 

200 200 250 200 250 150 150 95 150 95 150 95 50 16 

250 200 250 250 315 185 185 95 185 95 185 95 50 16 

250 250 315 250 400 240 240 120 240 120 240 120 50 16 

315 250 400 315 400 300 300 150 300 150 300 150 50 16 

       
4) 
5) 

 5)  5) 2) 1) 

 

1) 50% des Hauptschutzleiters, aber mindestens 6mm2 und nicht grösser als 16mm2 
2) 16mm2 ist der kleinste und 50mm2 der grösste Querschnitt, ansonsten gleich wie der Schutzleiter 
3) Schutzleiter ≤16 Querschnitt wie Polleiter, 16mm2 für Querschnitte ≤ 35mm2, Halber Polleiterquerschnitt ab 50mm2. Der Schutz-

leiterquerschnitt muss mit Rechnung nachgewiesen werden. 
4) Mindestquerschnitt für PEN-Leiter 10mm2 oder bei Konzentrischem Kabel 4mm2 

5) Bemessung von PEN- und Neutralleiter wie Polleiter. Eine Reduktion des Querschnittes ist nur zulässig, sofern kein grösserer 
Strom als 50% des Stromes im Aussenleiter fliesst. 

 

≥0.3 De
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13.9.9 Bezeichnung der Leitungsabschnitte 
 

 
Beschreiben Sie alle Sicherungen und Leitungen. 
 

 1 
 

2
 

3  
4  

5
 

 6 
 

 8  

 7 
 

 9  

 10  

Boiler 

Lampe 

Steckdose 

kWh 

kWh 

 

 

 
 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  
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13.9.10 Ortsfeste Leitungen 
 

 

NIN 1.3.2.6 
Dimensionierung Leiterquer-
schnitte  
 
Die Leiterquerschnitte müssen bestimmt 
werden, entsprechend: 
 
- ihrer zulässigen maximalen Leitertempera-

tur; 
- dem zulässigen Spannungsfall; 
- den elektromechanischen Beanspruchun-

gen, die wahrscheinlich bei Kurzschluss-
strömen entstehen; 

- anderen mechanischen Beanspruchungen, 
denen die Leiter ausgesetzt sein können; 

- der maximalen Impedanz für das Funktio-
nieren des Schutzes bei Körper-, Erd- und 
Kurzschluss; 

- der Verlegeart. 
 
 

NIN 5.2.4.3 
Minimal notwendige Querschnitte bei fester Verlegung 
 

     
Arten von Leitungen Anwendung des  

Stromkreises 
Leiter 

Werkstoff Mindestquer-
schnitt 
[mm2] 

Feste 
Verlegung 

isolierte 
Leiter und 
Kabel 

Hausleitungen 
Cu 
Al 

6 
16 

Leistungs- und 
Lichtstromkreise 

Cu 
Al 

1,5 
2,5 1) 

Melde- und Steuer-
stromkreise 

Cu 0,5 2) 

blanke Lei-
ter 

Leistungsstromkrei-
se 

Cu 
Al 

10 
16 

Melde- und Steuer-
stromkreise 

Cu 4 

Bewegliche Leitungen 
mit isolierten Leitern 
und Kabeln 

für ein besonderes 
Betriebsmittel 

Cu 

wie in der ent-
sprechenden 

IEC- 
Norm angege-

ben 

für andere Anwen-
dungen 

Cu 0,75 3) 

für besondere An-
wendung von 
Schutz- und Funkti-
onskleinspannung 

Cu 0,75 

 
1) Aluminium hat die Eigenschaft, unter Druck zu fliessen. Demzufolge ist 

entsprechend geprüftes Verbindungsmaterial zu verwenden. Für kleinere 
Querschnitte als 16 mm2 ist zurzeit kein geeignetes Material erhältlich.  

2) In Melde- und Steuerstromkreisen für elektronische Betriebsmittel ist ein 
Mindestquerschnitt von 0,1 mm2 zulässig. 

3) Für mehradrige, flexible Leitungen mit sieben oder mehr Adern gilt 2) 
 

 

 
 
 



 
 

TD TECHNISCHE DOKUMENTATION  Seite 22 
13 REGELN DER TECHNIK 
9 LEITER UND LEITUNGEN 
  

 

28. August 2017 www.ibn.ch 

Version 3 

 

13.9.11 Ortsveränderliche Leitungen 
 
 
Mintesquerschnitt von ortsveränderlichen  
Leitern 
 
Für ortsveränderliche Leitungen sind die minimalen 
Querschnitte der Leiter aus Kupfer in Bezug auf den 
Bemessungsstrom eines festangeschlossenen Ver-
brauchsmittels oder einer Geräte- bzw. Kupplungs-
steckdose wie folgt festgelegt. 
 

Bemessungsstrom der 
Verbrauchsmittel, Gerä-

testeckdosen und  
Kupplungssteckdosen 

 
[A] 

 

Minimaler  
Querschnitt  
der Leiter 

 
[mm2] 

bis 6  0,75 

bis 10 1 

bis 16 1,5  

bis 25 2,5  

bis 32 4 

 
PVC- oder VPE/EPR-Isolation, freiliegend und 
höchstens 30 °C Umgebungstemperatur 
(NIN 5.2.4.4) 

 

Orstsveränderliches Betriebsmittel 
Elektrisches Betriebsmittel, das während des Be-
triebes bewegt wird oder leicht von einem Platz zu 
einem anderen gebracht werden kann, während es 
an den Versorgungsstromkreis angeschlossen ist. 
(NIN 2.1.16.04) 
 
Ortsveränderliche Leitungen 
Leiter und Leitungen, die bei ihrer Benützung be-
wegt werden können. (2.2.1.43) 
 
Transportable schwere Verbrauchsmittel 
Leitungen zum Anschluss transportabler schwerer 
Verbrauchsmittel wie Elektrowerkzeuge, Motoren 
und schwerer landwirtschaftlicher Geräte müssen 
einen Querschnitt der Leiter von ≥  2,5 mm2 Cu 
aufweisen. (NIN 5..2.4.5) 
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13.9.12 Halogenfreies Material 
 
Im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Materialien besitzen halogenfreie Ma-
terialien im Brandfall eine ganze Reihe von Vorteilen. Denn die Sicherheit 
eines Gebäudes im Brandfall hängt nicht nur von der Funktionsfähigkeit be-
stimmter elektrischer Anlagen ab, sondern auch davon, ob Fluchtwege 
durch dichten Rauch verqualmt sind oder der Brand durch Kabel in andere 
Brandabschnitte übertragen werden kann. 
 
In diesem Zusammenhang muß man allerdings oft hören, "wenn’s brennt, 
ist sowieso alles zu spät". Dies ist aber die falsche Einstellung, denn im 
Brandfall zeigen halogenfreie Materialien klar Ihre Vorzüge. 
 
Im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Materialien, besitzen halogenfreie Ma-
terialien im Brandfall eine ganze Reihe von Vorteilen: 
 
- keine korrosiven Brandgase  
- keine Folgeschäden durch Salzsäuren  
- flammwidrig und geringe Brandfortleitung  
- minimale Rauchentwicklung  
- geringe Verbrennungswärme als bei PVC-Kabeln  
- ökologisch unbedenklich 
 
 
Alle diese besonderen Eigenschaften müssen durch entsprechende Prü-
fungen nach DIN VDE 0472 nachgewiesen werden.  
 
Verheerende Folgen bei Bränden in Verbindung mit Kunststoffen werden 
durch halogenfreie pyrofil-Sicherheitskabel nahezu ausgeschlossen bzw. 
drastisch reduziert. 
 
 

 
 
Was heißt nun eigentlich ha-
logenfrei? 
 
Halogenfrei heißt, daß die 
Kabel vollkommen frei sind 
von den reaktionsfreudigen 
Elementen Brom, Jod, Fluor 
und Chlor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den halogenfreien 
Materialien gehört die 
Zukunft! 
 

 
 

 
 


